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VII. Die Organisation der derzeitigen
Ersatzmittelregelung.

Kurzer statistischer Merblick über Sie hierdurch erfaßten
Ersatzmittel und ihre Jnöustrie.

Von Dr. G. F. Neubronner.
Referent iw Reichswirtschaftsministerinm.

Die Organisation der derzeitigen Ersatzmittelregelung.
Organisation ist der b e st i m m t e Absichten verfolgende, durch

die Erfordernisse der Sache näher bedingte, also zweck¬entsprechende Aufbau von Einrichtungen und die Anordnung
ihrer Tätigkeit. Die Darstellung der Organisation der staatlichen
Regelung der Erzeugung einer Industrie erfordert demgemäß dieEinführung in den Sachstand vor der Regelung, in die sich hieraus
ergebenden Erfordernisse, in die Absichten und Rechtsgrundlagen des
Gesetzgebers, kurz in den gesamten Aufgabenkreis. Hiervon kannim Rahmen dieser Ausführungen Abstand genommen werden, da
alles dies in den früheren Kapiteln behandelt ist. Hier soll derinnere Aufbau der zurzeit vorhandenen Organisation der Ersatz¬
mittelregelung, die Arbeitsverteilung und die Anord¬nung ihres Jneinandergreifens wie auch der errichteten
Stellen veranschaulicht werden. Die Einrichtung dieser Stellen selbst
ist gleichfalls bereits in früheren Kapiteln behandelt.

Reich und Länder.
Was zunächst die Arbeitsteilung zwischen dem Reich und denLändern betrifft, so ist die Durchführung der Ersatzmittelverord¬

nung im Einzelfall Sache der Landesregierungen. Diegrundsätzlichen Fragen dagegen hat sich das Reich,im Inter¬
esse der Einheitlichkeit und der Einpassung in die Gesamtwirtschaft
vorbehalten.

Den Landeszentralbehörden obliegt die Errich¬tung der Ersatzmittel- und Beschwerdestellen und damit die Aus¬übung der G e n e h m i g u n g s r e ch t e. Sie können weitereErfordernisse für die Anträge auf Genehmigung aufstellen,
als solche im Z 9 der Verordnung vorgesehen sind. Auch können sie
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